
Beispiel: Art. 13 Abs. 1 EGBGB:
Die Voraussetzungen der (1.) Eheschließung unterliegen (2.) für jeden Verlobten 

dem (3.) Recht des Staates, dem er angehört.

Tatbestand

Tatbestand und Rechtsfolge einer Kollisionsnorm

Merke: Lebenssachverhalt à Anknüpfungsgegenstand à Anknüpfungsmoment à Statut

3. Anknüpfungsmoment/ 
Anknüpfungskriterium

Stellt Verbindung zwischen 
Kollisionsnorm und anwendbarem Recht 
her: Z.B.: Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, 
gew. Aufenthalt, Belegenheit, Handlungs- 
Erfolgs- oder Tatort, engste Verbindung, 
Parteiwille.

Beachte: Anknüpfungsmomente können 
wandelbar bzw. unwandelbar sein, 
sodass gegebenenfalls ein Wechsel des 
anwendbaren Rechts (Stautenwechsel) 
möglich ist: Z.B. Art. 14 Abs. 2 Nr. 1 
EGBGB.

2. Anknüpfungs-
subjekt

Person, auf die 
sich das 
Anknüpfungs-
moment 
beziehen kann

1. Anknüpfungs-
gegenstand 

Ein Systembegriff des 
materiellen Rechts: z.B. 
Ehe, Abstammung, 
Unterhalt, Erbfall, 
vertragliches SV. Die 
Einordung des realen 
Lebenssachverhalts 
unter den Systembegriff 
des Mat. Rechts wird als 
„Qualifikation“ 
bezeichnet (s. dazu 
Übersicht Qualifikation).
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Tatbestand und Rechtsfolge einer Kollisionsnorm
(Teil 2)

Mögliche Konstellationen bei einer Gesamtrechtsverweisung

1. Annahme

IPR der 
berufenen 
Rechts-
ordnung 
nimmt die  
Verweisung 
an.

2. Weiterverweisung

IPR der berufenen 
Rechtsordnung 
verweist auf Recht 
eines Drittstaates 
(Sachnorm- oder 
Gesamtverweisung). 
Kollisionsrecht des 
Drittstaates kann die 
Verweisung 
annehmen oder 
seinerseits 
weiterverweisen.

3. Rückverweisung 
(Renvoi)

IPR der berufenen 
Rechtsordnung 
verweist zurück auf 
deutsches Recht. 
Annahme 
Rückverweisung, 
Art. 4 Abs. 1 S. 2 
EGBGB.

4. Zirkelverweisung

IPR der berufenen 
Rechtsordnung verweist 
auf Recht eines 
Drittstaates im Wege der 
Gesamtverweisung. IPR 
des berufenen 
Drittstaats verweist auf 
deutsches Recht per 
Gesamtverweisung. 
Wohl h.M.: Annahme 
der Verweisung auf 
deutsches Recht, analog 
Art. 4 Abs. 1 S. 2 
EGBGB.

Merke: Lebenssachverhalt à Anknüpfungsgegenstand à Anknüpfungsmoment à Statut

Rechtsfolge:
Anwendbarkeit der berufenen Rechtsordnung

Gesamtverweisung

Kollisionsnorm beruft eine Rechtsordnung 
einschließlich ihres Kollisionsrechts.

Im autonomen Kollisionsrecht handelt es 
sich i.d.R. um Gesamtverweisungen 

(z.B.: Art. 4 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 EGBGB)

Sachnormverweisung

Kollisionsnorm beruft direkt das 
anwendbare Sachstatut.

 Bei Verweisungen in EU-VO handelt es 
sich i.d.R. um Sachnormverweisungen 

(z.B.: Art. 20 Rom I-VO)


